
AUSZUG AUS DER VERORDNUNG DES STADTSENATES VOM 19.10.2001 

=========================================================== 

(Amtsblatt Nr. 17 vom 8. November 2001) 

 

Ihr Gebäude liegt nicht im Gebietsbereich des Weltkulturerbes. 

§ 1 

Die Nummerntafeln haben neben der Hausnummer auch die Straßenbezeichnung zu enthalten. 

§ 2 

Abs. 1 Im Stadtgebiet ist  - mit Ausnahme des Gebietsbereiches des Weltkulturerbes -  die 

Nummerntafel aus witterungsbeständigem Material anzufertigen. Die Länge hat 33 Zentimeter, die 

Höhe 23 Zentimeter zu betragen. 

 

Abs. 2 Die Nummerntafel hat eine grüne Grundfarbe mit einem 5 Millimeter breiten, an den 

Ecken abgeschrägten, weißen Randstreifen, welcher vom Tafelrand 5 Millimeter entfernt zu sein 

hat, zu erhalten. Für die in weißer Farbe auszuführende Beschriftung ist die Lateinschrift unter 

Verwendung von Groß- und Kleinbuchstaben zu benützen. Die Ziffern haben eine Schrifthöhe von 

12 Zentimeter zu erhalten. Die Ziffernbeifügung ist in lateinischen Kleinbuchstaben auszubilden; 

diese Kleinbuchstaben haben eine Höhe von 5 Zentimeter, bei Ober- oder Unterlängen eine solche 

von 8 Zentimeter zu erhalten. 

 

Abs. 3 Zur leichteren Orientierung und Auffindung in der Nacht ist die Anbringung einer 

elektrisch beleuchteten (transparenten) Nummerntafel aus Glas in gleicher Form und Farbe 

zugelassen. 

 

Magistrat Graz, Stadtvermessungsamt 


